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Gesetzliche Verankerung der Berufsausbildungsvorbereitung 

 

Mit "Hartz 2" wurde die Berufsausbildungsvorbereitung (BAV) ab dem 01.01.2003 im Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) gesetzlich verankert. 

Eine Regelung über die "Sozialpädagogische Begleitung" bei BAV in Betrieben nach den Vorgaben von 
"Hartz 3" wurde ins Sozialgesetzbuch III (SGB III) übernommen. 

Durch "Hartz 4" ergaben sich seit dem 01.07.04 weitere Veränderungen für das Handlungsfeld. 
 

 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 
 
 
§ 1 Ziele und Begriffe der Berufsbildung 
(1) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes sind die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung, die 
berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung. 
(2) Die Berufsausbildungsvorbereitung dient dem Ziel, durch die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeit an eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf heranzuführen. 
 
 
 

§ 68 Personenkreis und Anforderungen 
(1) Die Berufsausbildungsvorbereitung richtet sich an lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Personen, deren 
Entwicklungsstand eine erfolgreiche Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf noch nicht erwarten lässt. Sie 
muss nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen des in Satz 1 genannten Personenkreises 
entsprechen und durch umfassende sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung begleitet werden. 
(2) Für die Berufsausbildungsvorbereitung, die nicht im Rahmen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder anderer 
vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen durchgeführt wird, gelten die §§ 27 bis 33 entsprechend. 
 
 
§ 69 Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung 

(1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2) kann insbesondere 
durch inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten erfolgen, die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe 
entwickelt werden (Qualifizierungsbausteine). 
(2) Über vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit stellt der Anbieter der 
Berufsausbildungsvorbereitung eine Bescheinigung aus. Das Nähere regelt das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung im Einvernehmen mit den für den Erlass von Ausbildungsordnungen zuständigen Fachministerien nach 
Anhörung des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf. 
 
 
§ 70 Überwachung, Beratung 

 (1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Berufsausbildungsvorbereitung zu untersagen, wenn die 
Voraussetzungen des § 68 Abs. 1 nicht vorliegen. 
(2) Der Anbieter hat die Durchführung von Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung vor Beginn der Maßnahme 
der zuständigen Stelle schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentlichen Inhalt des 
Qualifizierungsvertrages sowie die nach § 88 Abs. 1 Nr. 5 erforderlichen Angaben. 
(3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 76 finden keine Anwendung, soweit die Berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen durchgeführt 
wird. Dies gilt nicht, sofern der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung nach § 421m des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch gefördert wird. 
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§ 76 Überwachung, Beratung 
(1) Die zuständige Stelle überwacht die Durchführung 
1. der Berufsausbildungsvorbereitung, 
2. der Berufsausbildung und 
3. der beruflichen Umschulung 
und fördert diese durch Beratung der an der Berufsbildung beteiligten Personen. Sie hat zu diesem Zweck Berater 
oder Beraterinnen zu bestellen. 
(2) Ausbildende, Umschulende und Anbieter von Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung sind auf Verlangen 
verpflichtet, die für die Überwachung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen sowie die 
Besichtigung der Ausbildungsstätten zu gestatten. 
 
 
§ 88 Erhebungen 
(1) Die jährliche Bundesstatistik erfasst 
5. für Teilnehmer oder Teilnehmerinnen an einer Berufsausbildungsvorbereitung, soweit der Anbieter der 
Anzeigepflicht des § 70 Abs. 2 unterliegt: Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit. 

 

 

Sozialgesetzbuch III (Arbeitssförderungsrecht) 
(Grundlage bildet Artikel 39 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt) 1 
 
 
§ 241a Sozialpädagogische Begleitung und organisatorische Unterstützung bei betrieblicher 
Berufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung 
 

(1) Förderungsfähig sind notwendige Maßnahmen zur sozialpädagogischen Begleitung lernbeeinträchtigter und sozial 
benachteiligter Auszubildender während einer Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz oder 
einer Einstiegsqualifizierung. 

(2) 1) Förderungsfähig sind Maßnahmen zur Unterstützung von Klein- oder Mittelbetrieben bei administrativen und 
organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit der betrieblichen Berufsausbildung, der 
Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz und der Einstiegsqualifizierung lernbeeinträchtigter 
und sozial benachteiligter Auszubildender. 

     2) Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn gleichartige Leistungen nach einem Bundes- oder Landesprogramm 
erbracht werden. 

 

                                            
1 Folge des Dritten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23. Dezember 2003 auf das SGB III 
(Bundesgesetzesblatt Jahrgang 2003 Teil I Nr. 65, ausgegeben zu Bonn am 27. Dezember 2003) 


